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Initiativbegehren «Wolfs-Initiative — Kantonale Volksinitiative zum Schutz vor Grossraubtieren»
Bericht und Vorlage an den Kantonsrat

1. Ausgangslage

Am b. September 2023 hat die SVP Kanton Schwyz der Staatskanzlei die Unterschriftenlisten
zur Initiative «Wolfs-Initiative — Kantonale Volksinitiative zum Schutz vor Grossraubtieren» (iber-
reicht.

1.1 Wortlaut der Initiative

Die Initiative stitzt sich auf §§ 28 und 29 der Kantonsverfassung vom 24. November 2010 (KV,
SRSZ 100.100). Sie verlangt eine Ergédnzung der KV wortlich wie folgt:

«Der Kanton erldsst Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Beschrdankung und Re-
gulierung des Bestands. Die Forderung des Grossraubtierbestandes ist verboten. »

1.2 Zustandekommen

Nach § 28 Bst. a KV kénnen 2000 Stimmberechtigte die Total- und Teilrevision der KV verlan-
gen. Nach § 29 Abs. 1 KV kann die Initiative als allgemeine Anregung oder als ausgearbeiteter
Entwurf eingereicht werden. Gemass § 30 Abs. 1 KV stellt der Regierungsrat fest, ob eine Initia-
tive zustande gekommen ist.

Mit RRB Nr. 632 hat der Regierungsrat am 13. September 2023 das Zustandekommen der am
5. September 2023 eingereichten Initiative «Wolfs-Initiative — Kantonale Volksinitiative zum
Schutz vor Grossraubtieren» mit 2340 Unterschriften festgestellt.



2. Inhalt und Ziel der Initiative

Ziel des Initiativbegehrens ist, dass Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren sowie zur Be-
schrankung und Regulierung des Bestands erlassen werden. Zudem soll die Férderung des Gross-
raubtierbestandes verboten werden.

3. Kantonales Initiativrecht
3.1 Initiativformen
3.1.1 Verfassungs- oder Gesetzesinitiative

Nach schwyzerischem Verfassungsrecht kénnen sich Initiativen auf Regelungen der Verfassungs-
oder Gesetzesstufe, aber auch auf Konkordate beziehen. Mit einer Initiative kann also der Erlass,
die Anderung oder Aufhebung einer Verfassungs- oder Gesetzesbestimmung oder eines Konkor-
dats verlangt werden (§ 28 KV). Man spricht deshalb in der Praxis allgemein von Verfassungs-
oder Gesetzesinitiativen. Diese Unterscheidung bezieht sich auf die Rechtsetzungsebene.

3.1.2 Allgemeine Anregung oder ausgearbeiteter Entwurf

Nach § 29 Abs. 1 KV kann eine Initiative (Verfassungs- oder Gesetzesinitiative) entweder als all-
gemeine Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf eingereicht werden. Weder die KV noch das
Wahl- und Abstimmungsgesetz vom 15. Oktober 1970 (WAG, SRSZ 120.100) umschreiben die
beiden Formen naher. Die Unterscheidung in allgemeine Anregung oder ausgearbeiteter Entwurf
bezieht sich auf die Form. Der ausgearbeitete Entwurf muss ausformuliert sein, d. h. einen oder
mehrere Rechtssatze unmittelbar andern, erganzen oder aufheben. Bei der Annahme einer sol-
chen ausformulierten Initiative muss der Initiativtext ohne Anderung in die KV oder das entspre-
chende Gesetz ibernommen werden kdnnen. Eine allgemeine Anregung hingegen kann so formu-
liert sein, dass sie den Kantonsrat als Gesetzgeber beauftragt, einen Verfassungs- oder Gesetzes-
text auszuarbeiten. Die allgemeine Anregung ist der Auftrag an den Kantonsrat, konkrete Rechts-
normen auszuformulieren. Die Initiative in der Form der allgemeinen Anregung enthalt in der Re-
gel generelle Vorstellungen und Ziele, die bei Annahme der Initiative in einen konkreten Erlass
umzusetzen sind. Eine Initiative hat sich an eine dieser beiden Formen zu halten. Die herr-
schende Lehre stellt bei der Abgrenzung zwischen formulierter Initiative und allgemeiner Anre-
gung auf den rein formal zu verstehenden «rechtsetzungstechnischen Perfektionsgrad» des Norm-
textes ab. Der erforderliche Grad an redaktioneller «Perfektion» fiir einen ausgearbeiteten Entwurf
ist erreicht, wenn die Initiative ohne Erganzungen und Korrekturen durch das Parlament am Initi-
ativtext selbst oder am Wortlaut des Erlasses, der von der Initiative betroffen ist, in die Rechts-
ordnung eingefiigt und in Kraft gesetzt werden kann. Ist dies nicht der Fall, liegt eine allgemeine
Anregung vor (Bernhard Ehrenzeller/Roger Nobs, St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bun-
desverfassung, 3. A., Zirich/St. Gallen 2014, zu Art. 139 BV, Rz. 29). Eine Vermischung von all-
gemeiner Anregung und ausgearbeitetem Entwurf in der gleichen Initiative ist wegen des unter-
schiedlichen Verfahrens abzulehnen (Peter Gander, Die Volksinitiative im Kanton Schwyz, in: Zbl
91/1990 S. 383; Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, Bern 2004, Ziff. 676). Wird
eine Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs vom Kantonsrat oder vom Volk angenom-
men (§ 31 KV), so wird der Initiativtext unmittelbar zum Verfassungs- oder Gesetzestext. Wird
hingegen eine Initiative in der Form der allgemeinen Anregung angenommen, so ist danach die
konkrete Ausarbeitung verfassungsrechtlicher oder gesetzlicher Bestimmungen durch den Kan-
tonsrat erforderlich.
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3.2 Gultigkeit und deren Prifung

Initiativen in kantonalen Angelegenheiten sind nach § 30 Abs. 3 KV giiltig, wenn sie die Einheit
der Form und der Materie wahren, nicht gegen (ibergeordnetes Recht verstossen und auch nicht
offensichtlich undurchfiihrbar sind. Der Kantonsrat ist zustédndig, die Giltigkeit einer Initiative zu
prifen (§ 30 Abs. 2 KV). Er hat eine Initiative als gliltig oder als ungiltig zu erklaren. Er kann sie
auch nur als teilweise ungultig erklaren, sofern der als gtiltig erklarte Teil flr sich allein vollzieh-
bar und nicht von untergeordneter Bedeutung ist (BGE 125 | 44; Bericht und Vorlage der Verfas-
sungskommission an den Kantonsrat vom 17. Dezember 2009, S. 60). Der Entscheid (ber die
Gultigkeit erfolgt mittels Kantonsratsbeschluss. Dieser Beschluss kann nach der Publikation im
Amtsblatt innert 30 Tagen direkt beim Bundesgericht mit Beschwerde in 6ffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten angefochten werden (Art. 82 Bst. ¢ i. V. m. Art. 88 Abs. 1 Bst. a des Bundesge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [SR 173.1101).

3.3 Behandlung der Initiative nach Gultigkeitserklarung

Wird die Initiative als glltig erklart, hat der Kantonsrat nach § 31 Abs. 1 KV Uiber deren Annahme
oder Ablehnung zu befinden.

4. Priifung der Giiltigkeit
4.1 Zustandigkeit und Gultigkeitsvoraussetzungen

Der Kantonsrat prift die Gultigkeit einer Initiative (§ 30 Abs. 2 KV) und entscheidet Gber deren
Annahme oder Ablehnung (§ 31 Abs. 1 KV). Eine Initiative ist glltig, wenn sie die Einheit der
Form und der Materie wahrt, nicht gegen (ibergeordnetes Recht verstésst und nicht offensichtlich
undurchfiihrbar ist (§ 30 Abs. 3 KV). Der Entscheid Uber die Giltigkeit erfolgt durch Kantons-
ratsbeschluss.

4.2 Einheit der Form

Eine Initiative kann in der Form der allgemeinen Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf ein-
gereicht werden (§ 29 Abs. 1 KV). Eine Initiative darf nur in einer der beiden Formen verfasst
sein. Formkombinationen sind demnach unzuldssig. Die vorliegende Initiative ist als ausgearbei-
teter Entwurf formuliert. Damit ist der Grundsatz der Einheit der Form eingehalten.

4.3 Einheit der Materie

Stimmbirgerinnen und Stimmblrger haben in Abstimmungen Anspruch auf eine unverfalschte
Willenskundgabe (BGE 125 | 130 f.). Volksinitiativen haben deshalb den Grundsatz der Einheit
der Materie zu wahren (§ 30 Abs. 3 Bst. a KV). Dieser Grundsatz ist verletzt, wenn mehrere wich-
tige Teilfragen ohne inneren Zusammenhang zum Entscheid anstehen, die teils bejahend und
teils verneinend beantwortet werden kdnnen. Die Initiative beinhaltet einen einheitlichen Rege-
lungsgegenstand, namlich den Schutz vor Grossraubtieren, die Beschrankung und Regulierung
des Bestands und das Verbot der Férderung des Grossraubtierbestands. Der innere Zusammen-
hang sowie die Einheit des Ziels sind ohne Weiteres gegeben. Die Einheit der Materie wird damit
gewahrt.

4.4 Vereinbarkeit mit ibergeordnetem Recht
Eine Initiative darf gemass § 30 Abs. 3 Bst. b KV nicht gegen (ibergeordnetes Recht verstossen.
Initiativen missen daher insbesondere den Vorrang des Bundesrechts beachten, also bundes-

rechtskonform sein (Art. 51 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
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vom 18. April 1999 [BV, SR 1011]). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Unver-
einbarkeit mit dem Bundesrecht dabei nur anzunehmen, wenn sich eine Initiative einer bundes-
rechtskonformen Auslegung ganzlich entzieht, nicht jedoch bereits, wenn sie einer solchen in ver-
tretbarer Weise zugéanglich ist. Das vom Bundesgericht dabei angewandte, sogenannte Glinstig-
keitsprinzip verlangt einen initiativfreundlichen Beurteilungsmassstab, indem, wann immer mog-
lich, unter den verschiedenen Auslegungsmoglichkeiten diejenige gewahlt werden soll, unter der
die Initiative giltig erscheint (vgl. BGE 139 | 292 E. 5.7).

Die Grossraubtiere sind gemass Art. 7 und 7ai. V. m. Art. 2 des Bundesgesetzes (iber die Jagd
und den Schutz wildlebender Saugetiere und Végel vom 20. Juni 1986 (Jagdgesetz, JSG,

SR 922.0) von Bundesrechts wegen geschiitzt. Die Voraussetzungen zum Abschuss einzelner
Wolfe sind sodann in Art. 9 und 9% der Verordnung tber die Jagd und den Schutz wildlebender
Saugetiere und Vogel vom 29. Februar 1988 (Jagdverordnung, JSV, SR 922.01) spezifisch gere-
gelt. Zur Regulierung des Bestands von Wélfen bestehen zudem in den Art. 4, 4b und 4c JSV
ebenfalls klare bundesrechtliche Vorgaben. Der Spielraum flr eigene kantonale Regelungen im
Bereich des Schutzes vor und der Bestandsregulierung von Grossraubtieren ist entsprechend aus-
serst gering. Dies hat denn auch das Bundesamt fiir Justiz im Rahmen einer unverbindlichen Vor-
prifung vom 13. Dezember 2017 zuhanden des Parlamentsdienstes des Grossen Rates des Kan-
tons Wallis im Zusammenhang mit der Glltigkeitspriifung der (diesbeziiglich identisch formulier-
ten) Volksinitiative «Fiir einen Kanton Wallis ohne Grossraubtiere» festgestellt. Der kantonale
Spielraum bleibe sehr gering, zumal die Kantone nur befugt seien, solche Vorschriften zu erlas-
sen, die nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht verei-
teln oder beeintrachtigen. Entsprechend kénne auch die Forderung nach einem Verbot der Férde-
rung des Bestands hdchstens als Verbot der direkten Férderung (z. B. Wolfe gezielt auszusetzen,
zu futtern oder ihnen Unterschliipfe zu bauen) verstanden werden, damit sie nicht bundesrechts-
widrig sei. Zwar verstosse die Initiative bei dieser Auslegung in Anwendung des Ginstigkeitsprin-
zips nicht gegen Bundesrecht, jedoch sei beim Erlass der Ausfiihrungsbestimmungen héchste
Sorgfalt anzuwenden, um deren Bundesrechtskonformitat und insbesondere die Vereinbarkeit mit
Sinn und Geist des Bundesrechts sicherzustellen. Dies hatte auch bei der Umsetzung der vorlie-
genden Initiative zu gelten. Aus dem sehr kleinen Spielraum flir kantonale Regelungen ergibt sich
jedoch unabhangig davon bereits heute, dass die Initiative keine wesentlichen Anderungen an der
bisherigen Situation wird bewirken kénnen. Das Bundesrecht (iberldsst den Kantonen keinen
Platz fiir eine eigene Grossraubtierpolitik.

4.5 Durchfihrbarkeit

Eine Initiative ist gliltig, wenn sie nicht offensichtlich undurchfihrbar ist (§ 30 Abs. 3 Bst. ¢ KV).
Initiativen sind demnach als ungiiltig zu erklaren, wenn offensichtlich ist, dass sie im Fall ihrer
Annahme faktisch nicht vollzogen werden kénnen. Schwierigkeiten bei der praktischen Durchfiih-
rung oder bei der Einhaltung einzelner Forderungen, etwa von Fristvorschriften, genligen fir die
Annahme der Undurchfiihrbarkeit nicht. Bezlglich der Durchfiihrbarkeit kann auf die Ausfiihrun-
gen unter Ziff. 4.4 verwiesen werden. Eine offensichtliche Undurchfiihrbarkeit im Sinne von § 30
Abs. 3 Bst. ¢ KV besteht aus heutiger Sicht zwar nicht, dies gilt jedoch in analoger Anwendung
des Glinstigkeitsprinzips nur bei bundesrechtskonformer Auslegung und innerhalb des dargeleg-
ten, ausserst begrenzten kantonalen Handlungsspielraums.

4.6 Ergebnis der Glltigkeitsprifung
Die Initiative halt die Grundsatze der Einheit der Form und Materie ein. Ebenso verletzt sie kein

tibergeordnetes Recht und ist auch nicht offensichtlich undurchfiihrbar. Die Initiative ist somit
als giiltig zu erklaren.
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5. Stellungnahme zur Initiative
5.1 Ausgangslage

In den letzten Jahren hat in der Schweiz die Anzahl der Wolfe stetig zugenommen. Die Tiere wan-
dern aus ltalien und Frankreich ein, wo sich die Wolfspopulationen wieder ausbreiten. Seit 2012
pflanzen sich die Wolfe in der Schweiz jahrlich fort. In der Schweiz wird der Wolf nicht speziell
gefordert. Da er aber von selbst eingewandert ist, muss sich die Schweiz mit seiner Riickkehr
auseinandersetzen.

Zielsetzung des Bundes ist es, eine geregelte Koexistenz zwischen Menschen, Grossraubtieren
und Nutztieren zu ermdglichen.

5.2 Rechtliche Situation auf Bundesebene

Aufgrund der starken und stetigen Bestandszunahme des Wolfes in der Schweiz wurde eine Revi-
sion des JSG angestrebt, die den Kantonen die Méglichkeiten einrdumen sollte, einzelne, scha-
denstiftende Wélfe im Notfall zu erlegen sowie Wolfsrudel regulieren zu kénnen. Das revidierte
JSG wurde von der Schweizer Stimmbevdlkerung im September 2020 abgelehnt.

Um der schwierigen Situation in den Gebieten mit stark wachsendem Wolfsbestand gerecht zu
werden, hat der Bundesrat am 30. Juni 2021 die JSV per 15. Juli 2021 angepasst. Dabei wurde
nebst der Starkung des Herdenschutzes auch die Schwelle fiir den Abschuss von Wélfen gesenkt.
Diese Anderungen zeigten wahrend dem Alpsommer 2021 Wirkung.

Insbesondere die tiefere Schadenschwelle fiir Wolfsabschiisse fiihrte zu einem rascheren Eingrei-
fen. Dank des erhdhten Kredits des Bundes flr den Herdenschutz (um 0.8 Mio. Franken auf ins-
gesamt 3.7 Mio. Franken) konnten die hoher als geplant angefallenen Aufwendungen aufgefan-
gen werden. Fir den Alpsommer 2022 wurden weitere Massnahmen im Rahmen des geltenden
Rechts vorbereitet. Mit Verordnungsanderungen gestiitzt auf das Landwirtschaftsrecht wurden die
Alp- und Berglandwirtschaft gestarkt und der Anpassungsprozess an die neue Situation mit einer
zunehmenden Grossraubtierprasenz besser unterstiitzt. Um die traditionelle Alpwirtschaft zu un-
terstiitzen, wurden vom Parlament zuséatzliche Finanzmittel in der Héhe von insgesamt 5.7 Mio.
Franken fiir die Verstarkung des Herdenschutzes gesprochen.

Trotz dieser Massnahmen wéachst der Wolfsbestand in der Schweiz rasch an. Per Ende 2021 wur-
den gemass Bundesamt flir Umwelt (BAFU) rund 150 Woélfe dokumentiert. Dabei wurden 15 Ru-
del bestatigt und in 10 dieser Rudel konnte zudem die Reproduktion nachgewiesen werden. Die
durchschnittliche Wachstumsrate betragt rund 30 % pro Jahr, was zu einer Verdoppelung des Be-
stands innerhalb von drei Jahren fiihrt. Die exponentiell wachsende Anzahl Tiere macht sich ins-
besondere in den Berggebieten bemerkbar, wo der Wolf immer wieder auf Menschen und Nutz-
tiere trifft.

Mit technischen Herdenschutzmassnahmen (wie z. B. Zaune) und dem Einsatz von Herden-
schutzhunden alleine konnten die Konflikte im Zusammenhang mit der exponentiell wachsenden
Wolfspopulation in Zukunft nicht gelést werden.

Die Kommissionen fiir Umwelt, Raumplanung und Energie des Standerates sowie des Nationalra-
tes beschlossen daraufhin, via Kommissionsinitiative selber gesetzgeberisch tatig zu werden.

Am 16. Dezember 2022 wurde das revidierte JSG beschlossen. Es trat per 1. Dezember 2023
zusammen mit der angepassten JSV in Kraft.

5.3 Erwagungen
Die Initiative will die KV so ergéanzen, dass der Staat Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren

und zur Beschrankung und Regulierung des Bestandes erlasst.
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Es versteht sich von selbst, dass die zu erlassenden Bestimmungen an die durch héherrangiges
Recht und insbesondere durch Bundesrecht gesetzten Grenzen gebunden sind. In jedem Fall wird
aber verlangt, dass die Férderung von Grossraubtieren explizit verboten wird. Mit der Initiative
wird hervorgehoben, dass im Kanton Schwyz schadenstiftende Grossraubtiere unerwiinscht sind.
Der Kanton soll samtliche ihm rechtlich zur Verfligung stehenden Mittel ergreifen, um solche
Tiere unschadlich zu machen.

Der Regierungsrat begriisst eine wirksame Regulierung von Wélfen zur Verhiitung von Schaden
oder einer konkreten Gefahrdung von Menschen. Ebenso ist er fiir eine proaktive Bestandesregu-
lierung beim Wolf (iber den Rudelansatz auf Grundlage der Planung der Kantone.

Selbst wenn das Initiativbegehren «Wolfs-Initiative — Kantonale Volksinitiative zum Schutz vor
Grossraubtieren» an der Urne angenommen wirde, andert sich jedoch in der Praxis nichts.
Einerseits sind die Forderungen der Initianten bereits durch die geltende Gesetzgebung erfiillt.
Andererseits lasst die Bundesgesetzgebung den Kantonen keinen Spielraum, um eine eigene
Grossraubtierpolitik zu betreiben.

Ab dem 1. Dezember 2023 konnten die Kantone unter klar definierten Bedingungen Wolfsrudel
praventiv regulieren und damit zukiinftige Schaden mindern. Erste Erfahrungen zeigen, dass die
Kantone sehr wohl gewillt sind, den rechtlichen Spielraum auszuschdpfen und eine Regulation
unter dem geltenden Recht umgesetzt werden kann und wird. Fiinf Kantone haben die praventive
Regulation von Wolfsrudeln auf ihrem Gebiet beantragt. Das BAFU hat die Gesuche geprift und
stimmte den meisten zu. Insgesamt wurden bei der proaktiven Regulation, die bis Ende Januar
2024 andauerte 51 Wolfe erlegt.

Aufgrund der vorstehenden Ausfiihrungen ist die Initiative mangels Wirksamkeit im Vollzug abzu-
lehnen.

6. Behandlung im Kantonsrat und Volksabstimmung
6.1 Frist

Der Kantonsrat hat innert 18 Monaten (iber Annahme oder Ablehnung einer Initiative zu entschei-
den (§ 33 Abs. 1 KV). Nachdem das Zustandekommen der Initiative am 13. September 2023
festgestellt wurde, muss der Kantonsrat spéatestens bis 13. Marz 2025 (ber die Initiative Be-
schluss fassen.

6.2 Keine Ausgabenbremse

Beim vorliegenden Beschluss handelt es sich nicht um eine Ausgabenbewilligung. Fir die
Schlussabstimmung gilt demnach das einfache Mehr gemass § 87 Abs. 1 der Geschéaftsordnung
des Kantonsrates vom 17. April 2019 (GOKR, SRSZ 142.110).

6.3 Behandlung der Initiative im Kantonsrat

Der Kantonsrat priift die Giltigkeit der Initiative (§ 30 Abs. 2 KV) und entscheidet tiber An-
nahme oder Ablehnung der Initiative (§ 31 Abs. 1 KV).

Die Initiative hat eine Anderung der KV zum Ziel, daher wird sie dem obligatorischen Referen-
dum (§ 34 Abs. 1 Bst. a KV) unterstellt. Lehnt der Kantonsrat die Initiative ab

oder stimmt er ihr zu, kommt in beiden Fallen das obligatorische Referendum zur Anwendung.

RRB Nr. 459/2024 -6/7 - 18. Juni 2024



Beschluss des Regierungsrates

1. Dem Kantonsrat wird beantragt,

a) die Initiative «Wolfs-Initiative — Kantonale Volksinitiative zum Schutz vor Grossraubtieren»
als giiltig zu erklaren;

b) die Initiative «Wolfs-Initiative — Kantonale Volksinitiative zum Schutz vor Grossraubtieren»
abzulehnen.

2. Zustellung: Mitglieder des Kantonsrates; SVP Kanton Schwyz, Breitenstrasse 24,
6422 Steinen.

3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Sekreta-
riat des Kantonsrates; Umweltdepartement; Amt fir Wald und Natur.

Im Namen des Regierungsrates:

Dr. Mathias E. Brun
Staatsschreiber

André Riiegsegger
Landammann

RRB Nr. 459/2024 - 717 - 18. Juni 2024



	1. Ausgangslage
	1.1 Wortlaut der Initiative
	1.2 Zustandekommen

	2. Inhalt und Ziel der Initiative
	3. Kantonales Initiativrecht
	3.1 Initiativformen
	3.1.1 Verfassungs- oder Gesetzesinitiative
	3.1.2 Allgemeine Anregung oder ausgearbeiteter Entwurf

	3.2 Gültigkeit und deren Prüfung
	3.3 Behandlung der Initiative nach Gültigkeitserklärung

	4. Prüfung der Gültigkeit
	4.1 Zuständigkeit und Gültigkeitsvoraussetzungen
	4.2 Einheit der Form
	4.3 Einheit der Materie
	4.4 Vereinbarkeit mit übergeordnetem Recht
	4.5 Durchführbarkeit
	4.6 Ergebnis der Gültigkeitsprüfung

	5. Stellungnahme zur Initiative
	5.1 Ausgangslage
	5.2 Rechtliche Situation auf Bundesebene
	5.3 Erwägungen

	6. Behandlung im Kantonsrat und Volksabstimmung
	6.1 Frist
	6.2 Keine Ausgabenbremse
	6.3 Behandlung der Initiative im Kantonsrat


